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Leistungsbeschreibung Strom 

 

zur Findung eines Stromlieferanten für die Stadt Alsdorf/Stadtentwicklung 

Alsdorf GmbH 
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1.1 Vorstellung Stadt Alsdorf 

 
Die Stadt Alsdorf liegt im Herzen der Städteregion Aachen mit rund 48.500 Einwohnern. Der 

Steinkohlebergbau prägte Alsdorf bis in die jüngere Vergangenheit hinein. 

 

Für die Stadt begann die Zeit des Strukturwandels, der Alsdorf in vielen Bereichen ein neues 

Gesicht gegeben hat. Zu dem alten Wahrzeichen der Stadt, das heute noch weithin sichtbare 

Fördergerüst der Grube Anna, haben sich viele weitere gesellt. Als Ausflugziel hat Alsdorf 

Besuchern aus der Region viel zu bieten. Alsdorf ist heute auch Heimat großer, internationaler 

Unternehmen. Sie alle profitieren von der besonderen Lage der Stadt: grenznah, mitten in 

Europa und sehr gut erreichbar. Auch die Euregiobahn macht Alsdorf attraktiv, so ist der neue 

Aachener RWTH-Campus im Nu zu erreichen. 
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1.2 Laufzeit der Stromlieferverträge 

 

Die Strombelieferung für die städtischen Gebäude der Stadt Alsdorf erfolgt vom  

01.08.2026, 0:00 Uhr, bis zum 31.12.2027, 24:00 Uhr mit der einmaligen Option der 

Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr bis zum 31.12.2028, 24:00 Uhr. 

 

1.3 Lieferstellen und Liefermenge 

 

Die Lieferstellen mit dem Jahresverbrauch 2025 und weiteren relevanten Informationen 
entnehmen Sie bitte der beigefügten Lieferstellenliste_06.05.26 (Anlage 1). 
 
Bitte beachten Sie in der Lieferstellenliste, dass das Annabad nur noch für 5 Monate Strom aus 
dem Netz beziehen wird. 

 
Die Stadt Alsdorf ist bestrebt, den Stromverbrauch jährlich zu senken. Aus dem 
Jahresverbrauch aus 2025 (Anlage 1) ergibt sich kein Anspruch auf eine identische Abnahme 
für die Jahre 2027 und 2028. 

 
1.4 Zeitplan 

 
Um einen reibungslosen und transparenten Ablauf des gesamten Anfrage- und 
Vergabevorgangs sicherstellen zu können, gilt folgender Zeitplan: 

 

• Angebotsfrist:        10.06.2026, 09:00 Uhr 

• Zuschlagserteilung bis:       16.07.2026, 12:00 Uhr 

 

1.5 Preisbildung 

 

Um die Bindefristrisiken für die Bieter im Zeitraum ab dem Submissionstermin  

(10.06.2026, 09:00 Uhr) bis zum spätesten Tag der endgültigen Zuschlagserteilung  

(spätestens 16.07.2026, 12:00 Uhr) niedrig zu halten, gleiten die abgegebenen  

Festpreise AP0 nach den folgenden (EEX-) börsenindizierten Formeln: 

 

AP 2026 = AP0 2026 + (EEX Phelix DE August tNeu – EEX Phelix DE August t0) 

AP 2026 = AP0 2026 + (EEX Phelix DE September tNeu – EEX Phelix DE September t0) 

AP 2026 = AP0 2026 + (EEX Phelix DE October tNeu – EEX Phelix DE October t0) 

AP 2026 = AP0 2026 + (EEX Phelix DE November tNeu – EEX Phelix DE November t0) 

AP 2026 = AP0 2026 + (EEX Phelix DE December tNeu – EEX Phelix DE December t0) 

AP 2027 = AP0 2027 + (EEX Phelix DE Cal-27 tNeu – EEX Phelix DE Cal-27 t0) 

 

Legende: 

AP yyyy:    Energie-Arbeitspreis (Vertragspreis)  

AP0 yyyy:    Am Stichtag abgegebener Angebotspreis 

Phelix DE August:  Power Futures Base Month (Physical Electricity Index Germany) 

Phelix DE September: Power Futures Base Month (Physical Electricity Index Germany) 

Phelix DE October:  Power Futures Base Month (Physical Electricity Index Germany) 

Phelix DE November: Power Futures Base Month (Physical Electricity Index Germany) 

Phelix DE December: Power Futures Base Month (Physical Electricity Index Germany) 

Phelix DE Cal-27:  Power Futures Base Year (Physical Electricity Index Germany) 

Zeitpunkt t0:    09.06.2026 

Zeitpunkt tNeu:   Tag des endgültigen Zuschlages, spätestens 16.07.2026, 12:00 Uhr 
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Der endgültige Energiearbeitspreis wird abschließend auf Basis des EEX-Settlementpreises 
am endgültigen Zuschlagtag ermittelt, sofern der Zuschlag bis 12:00 Uhr erfolgt ist. Wird der 
Zuschlag nach 12:00 Uhr erteilt, wird der finale Energie-Arbeitspreis auf der Basis der EEX-
Settlementpreise des folgenden Börsentages fixiert. 

 
 
Erläuterungen 
 

A) Ausschlusskriterien 
 
Formell fehlerhafte (z. B. verspätete oder unvollständige) Angebote werden nicht 
berücksichtigt. 

 
B) Der Bewerber muss mit seinem Angebot folgende prüffähige Unterlagen zur Verfügung 

stellen: 
 
- reiner Energiepreis je kWh ohne Netzentgelte, Steuern, Abgaben und Umlagen inkl. USt. 
- Muster Stromliefervertrag als später verbindliche Vertragsgrundlage. 
- Referenzen. 

In das Formular VgV 3 ist der reine Energiepreis für den ausgeschriebenen Zeitraum ohne 
Netzentgelte und ohne die vom Gesetzgeber erhobenen Abgaben, Umlagen und Steuern, 
(jedoch inklusive Umsatzsteuer) einzutragen. Der prognostizierte, gesamte 
Stromverbrauch des Jahres 2025 (gemäß Anlage Lieferstellenliste_06.05.26) von 
2.000.000 kWh dient hier als Kalkulationsgrundlage. 
 

Kriterium für die Auftragserteilung ist der wirtschaftlichste Energiepreise in ct/kWh für, sowie die 
Vollständigkeit der geforderten Unterlagen.  


